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bräuchlich war 57). Dies führte immer mehr dazu, daß beide Straf­
arten zusammen genannt wurden, und damit trat neben den Begriff des 
geistlichen Schwertes nach und nach der ergänzende Begriff des 
weltlichen Schwertes. Die Karolingerzeit macht den Anfang. Papst 

Hadrian I. sagt in einem Briefe an Karl d. Gr. (784/91): ut omnis 
episcopus spiritalem teneret armam et non terrenam 58), womit zu­
mindest die Richtung gekennzeichnet war, die der Gedanke einschlagen 
sollte. Papst Nikolaus I. (858—867), dessen Pontifikat sich bemerkens­
wert über den unbedeutenden Durchschnitt der damaligen Papstgeschichte 
erhebt, verbindet die beiden Ausdrücke wiederholt; er verwendet nicht 
bloß spiritalis gladius und ähnliche Worte für die Exkommunikation, 
er stellt diesen Begriff auch dem materialis oder corporalis gladius 
gegenüber 59). Andere folgen, und im 11. Jh. begegnet die Verbindung 

der beiden Schwerter recht häufig. Die Wendungen sind dabei viel­
gestaltig: gladius spirit(u)alis — materialis 60), carnalis 61), humanus 62), 
visibilis 63), occisionis 64), martialis 65), ferri 66) und noch mehr dieser 
Art, aber die Gruppe spiritalis — materialis (von dem philosophischen 

Terminus materia, griechisch ὕλη) ist der vorherrschende Typ; für ma­
terialis treten oft temporalis und saecularis ein 67). Ein Beispiel wenig-
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